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tige Ware darstellen. Die Ablehnung ist durch das be
treffende Kontor dem anbietenden Betrieb und dem 
Vermittlungskontor unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Das Vermittlungskontor hat diese Mitteilung als An
gebot im Sinne des Abs, 1 zu behandeln.

(4) Bei handelsüblichen und neuwertigen Materialien, 
die nicht im Handelsprogramm der Großhandelsbetriebe 
gemäß Abs. 2 liegen, haben diese die Ablehnung der 
Übernahme unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb 
von 2 Wochen nach Eingang der Meldung, dem an
bietenden Betrieb mitzuteilen. Die Angebotskarten sind 
vom Großhandelsbetrieb umgehend an das für diese 
Materialien zuständige Organ weiterzuleiten. Zuständige 
Organe sind:

a) WB, bei denen die Produktion derartiger Erzeug
nisse liegt (z. B. Kraftfahrzeugersatzteile die WB 
Automobilbau, Karl-Marx-Stadt);

b) andere Versorgungsorgane (z. B. Bezirkskontore 
für Landmaschinen- und Traktorenersatzteile);

§ 4

(1) Die nach § 3 zuständigen Versorgungsorgane haben 
dem anbietenden Betrieb innerhalb eines Monats nach 
Empfang seines Angebotes ihre Disposition über die 
angebotenen Bestände schriftlich bekanntzugeben. Er
forderlichenfalls hat die Übernahme in großhandels
eigene Lager oder in hierfür einzurichtende Vertrags
lager zu erfolgen.

(2) Sieht sich der betreffende Großhandelsbetrieb für 
Produktionsmittel außerstande, die Verwertung der ihm 
angebotenen Bestände zu regeln, so hat er eine die 
Gründe hierfür enthaltende Anzeige an die Staatliche 
Plankommission, Abteilung Bilanzierung und Ver
teilung der Produktionsmittel, zu richten, die ihrerseits 
über das der Anzeige zugrunde liegende Angebot kurz
fristig entscheidet.

(3) Über eine Anzeige gemäß Abs. 2 hat der be
treffende Großhandelsbetrieb den anbietenden Betrieb 
spätestens 5 Wochen nach Empfang des Angebotes zu 
unterrichten;

(4) Eine anderweitige Verfügung über die angebote
nen Materialien darf der anbietende Betrieb nur mit 
Zustimmung des Großhandelsbetriebes veranlassen, dem 
die Materialien angeboten wurden;

§ 5

(1) Die Großhandelsbetriebe haben für die von ihnen 
übernommenen Bestände, soweit es sich dabei um neu
wertige und handelsübliche Waren handelt, den jeweils 
geltenden Industrieabgabepreis zu zahlen. Sofern nach 
besonderen Bestimmungen die Großhandelsbetriebe zu 
einem anderen Preis (z. B. Betriebspreis) die Bestände 
übernehmen müssen, sind diese zugrunde zu legen.

(2) Die Betriebe der Volkseigenen Handelszentrale 
Schrott zahlen die für Nutzeisen und Schrott geltenden 
Ankaufspreise.

(3) Das Staatliche Vermittlungskontor für Maschinen- 
und Materialreserven hat die Preise nach dem Zustand 
der betreffenden Maschinen und Materialien zu bilden. 
Diese Preise dürfen im Höchstfälle beim Ankauf 90 Vo

des Werkabgabepreises und beim Verkauf 90 Vo des 
Großhandelsabgabepreises für fabrikneue gleiche oder 
vergleichbare Waren betragen.

*
§ 6

Die Staatlichen Kontore sind berechtigt, entsprechend 
Abschnitt VII Ziff. 12 der Ordnung der Materialwirt
schaft in der Deutschen Demokratischen Republik — 
Anlage zur Anordnung vom 7; Juni 1958 — (GBl. I 
S. 517), die Betriebe in bezug auf das Vorhandensein 
von nicht benötigten Materialbeständen sowie auch hin
sichtlich der Erfüllung ihrer Meldepflicht zu kontrollie
ren. Diese Berechtigung erstreckt sich auch auf die 
Materialkontrollstellen bei den WB des Maschinen
baues;

§ 7

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 17. Dezember 1958
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Anordnung
über die Bildung von Vertragslagern, des staatlichen 

Produktionsmittel-Großhandels in den Betrieben 
der volkseigenen Industrie.

Vom 17. Dezember 1958

Um die in den volkseigenen Industriebetrieben vor
handenen und anfallenden Bestände an Material aller 
Art (Produktionsmittel), die die Materialvorratsnorm 
oder die notwendige Bevorratung überschreiten, dem 
Verbrauch in anderen Betrieben planmäßig zuführen 
zu können bzw. um zu der erforderlichen sortiments
gerechten Bestandshaltung der Großhandelsbetriebe 
beizutragen, ist die Übernahme dieser Bestände durch 
den Produktionsmittel-Großhandel erforderlich. Ent
sprechend der Anordnung vom 17. Dezember 1958 über 
Maßnahmen zur Förderung einer planmäßigen und 
wirtschaftlich begründeten Bestandshaltung in den 
volkseigenen Industrie-, Bau- und Verkehrsbetrieben 
(GBl. II S. 4) wird im Einvernehmen mit den Leitern 
der zuständigen zentralen Organe der staatlichen Ver
waltung folgendes angeordnet:

Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
(1) Die Staatlichen Kontore sind berechtigt, in ge

eigneten Betrieben entsprechend den wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten Vertragslager für handelsübliches 
Material einzurichten.

(2) Die Produktionsbetriebe können von den ihnen 
übergeordneten Organen verpflichtet werden, Vertrags
lager einzurichten,

(3) Der Leiter der Abteilung Bilanzierung und Ver
teilung der Produktionsmittel der Staatlichen Plan
kommission kann nach Abstimmung mit den Leitern


